Verlagsvertrag

zwischen

NAMEN

(+Adresse)

im folgenden Autor genannt
und

Verlag Franzbecker

Hildesheim, Berlin

im folgenden Verlag genannt.
Für die Wahrnehmung von Nutzungsrechten zwischen dem Autor und dem Verlag wird folgende Vereinbarung getroffen: 

§ 1

Vertragsgegenstand

(1) Gegenstand dieses Vertrages ist das Werk mit dem (Arbeits-) Titel:

TITEL
ISBN 978-3-88120-xxx-y

(2) Der endgültige Titel wird in Abstimmung zwischen Autor und Verlag festgelegt.

(3) Der Autor versichert, dass er allein berechtigt ist, über das ausschließliche Nutzungsrecht am Inhalt des Werkes zu verfügen, und dass er bisher keine den Rechtseinräumungen dieses Vertrages entgegenstehende Verfügung getroffen hat. Dies gilt auch für vom Autor gelieferte Bildvorlagen, Dateien und ähnliche Unterlagen, die zur Herstellung bzw. Verbreitung des Werkes dazugehören.

(4) Der Autor ist verpflichtet, den Verlag schriftlich auf im Werk enthaltene Darstellungen von Personen oder Ereignissen hinzuweisen, mit denen das Risiko einer Persönlichkeits- oder anderer Rechtsverletzung verbunden ist. Wird der Autor wegen solcher Verletzungen in Anspruch genommen, sichert ihr der Verlag seine Unterstützung zu, wie auch der Autor bei der Abwehr solcher Ansprüche gegen den Verlag mitwirkt. 

§ 2

Rechtseinräumungen

Der Autor überträgt dem Verlag das ausschließliche Recht zur Vervielfältigung und Verbreitung des vorliegenden Werks in Buchform, als CD-ROM,als e-paper via Internet und in ähnlichen üblichen Ausgaben für alle Auflagen. Für die Einräumung von Nebenrechten oder Lizenzdruckrechten ist neu zu verhandeln, ebenso bei Übersetzungen. Für Erlöse aus Nebenrechten oder Lizenzdruckrechten gilt § 6.

§ 3

Verlagspflicht
(1) Der Verlag ist verpflichtet, das Werk zu vervielfältigen, zu verbreiten und dafür angemessen, d.h. im Rahmen der finanziellen und planerischen Möglichkeiten zu werben.

(2) Ausstattung, Buchumschlag, Auslieferungstermin, Ladenpreis und Werbemaßnahmen werden vom Verlag nach pflichtgemäßem Ermessen unter Berücksichtigung des Vertragszwecks sowie der im Verlagsbuchhandel für Ausgaben dieser Art herrschenden Übung bestimmt. Das Recht des Verlags zur Bestimmung des Ladenpreises nach pflichtgemäßem Ermessen schließt auch dessen spätere Herauf- oder Herabsetzung ein. Bei Herabsetzung des Ladenpreises wird der Autor vorher benachrichtigt.

(3) Als Erscheinungstermin ist der Monat MONAT  vorgesehen.

(4) Das Werk soll zunächst im Format z x y cm, broschiert mit Heißleimung, Ausführung gemäß mündlicher Absprache, erscheinen; nachträgliche Änderungen der Form der Erstausgabe bedürfen des Einvernehmens mit dem Autor.

§ 4

Absatzhonorar für Verlagsausgaben

(1) Bei einem Ladenverkaufspreis von xx,80 Euro für die erste Auflage erhält der Autor 10% des Nettoverlagserlöses ab dem 200. verkauften Exemplar. Der Autor bekommt Freiexemplare gem. §8. Er kann weitere Exemplare zum Ladenpreis abzüglich 40% Rabatt beziehen. Bei weiteren Auflagen oder sich ändernden Bedingungen ist erneut zu verhandeln.

(2) Pflicht-, Prüf-, Werbe- und Besprechungsexemplare sind honorarfrei; ebenso Partie- und Portoersatzstücke sowie solche Exemplare, die für Werbezwecke des Verlages abgegeben werden. Exemplare, die der Autor mit 40% Rabatt bezieht, sind ebenfalls honorarfrei.

(3) Wird der Autor während der Laufzeit des Vertrages mehrwertsteuerpflichtig, so zahlt der Verlag die auf die Honorarbeträge anfallende gesetzliche Mehrwertsteuer zusätzlich.

(4) Honorarabrechnung und Zahlung erfolgen in der Regel jährlich zum 31. Dezember innerhalb der auf den Stichtag folgenden drei Monate.

(5) Der Verlag ist verpflichtet, einem vom Autor beauftragten Wirtschaftsprüfer, Steuerberater oder vereidigten Buchsachverständigen zur Überprüfung der Honorarabrechnungen Einsicht in die Bücher und Unterlagen zu gewähren. Die hierdurch anfallenden Kosten trägt der Verlag, falls sich die Abrechnungen als fehlerhaft erweisen.

§ 5

Festabnahme

Der Autor erhält von seinem Werk vv Exemplare zu einem Preis von rr0 Euro*. Dieser Betrag ist bei Lieferung eines Belegexemplares fällig. 

*inkl. 7% MWSt und zzgl. Versand

§6

Nebenrechtsverwertung

(1) Falls es zu einer Einräumung von Nebenrechten kommen sollte, werden die Vertragspartner über die Verteilung des daraus zu erzielenden Erlöses gesondert verhandeln. 

(2) Soweit Nebenrechte durch Verwertungsgesellschaften wahrgenommen werden, richten sich die Anteile von Verlag und Autor nach deren satzungsgemäßen Bestimmungen.

§ 7

Manuskriptablieferung

(1) Der Autor verpflichtet sich, dem Verlag die vollständige und vervielfältigungsfähige pdf- Datei einschließlich etwa vorgesehener und vom Autor zu beschaffender Abbildungen und Schriftarten bis spätestens DATUM zu übergeben.  Wird diese Frist nicht eingehalten, gilt als angemessene Nachfrist ein Zeitraum von zwei Monaten.

(2) Der Autor liefert nach Absprache für das Verlagsarchiv eine ausgedruckte Version des Werkes und behält eine Kopie der Datei bei sich.

§ 8

Freiexemplare

(1) Der Autor erhält für seinen eigenen Bedarf 0  Freiexemplare (s. §4).

(2) Die Freiexemplare dürfen nicht weiterverkauft werden.

§ 9

Verramschung, Makulierung

(1) Wenn der Verkauf für beide Seiten unbefriedigend verläuft, z. B. in zwei aufeinanderfolgenden Kalenderjahren unter hundert Exemplare pro Jahr sinkt, ist über weitere Aktionen oder über die weitere Verwendung der Restbestände erneut zu verhandeln.

§ 10

Rezensionen

Der Verlag wird bei ihm eingehende Rezensionen des Werkes innerhalb des ersten Jahres nach Erscheinen umgehend, danach in angemessenen Zeitabständen dem Autor zur Kenntnis bringen.

§ 11

Urheberbenennung, Copyright-Vermerk

(1) Der Verlag ist verpflichtet, den Autor auch ohne ausdrückliche Anweisung in angemessener Weise als Urheber auszuweisen.

(2) Der Verlag ist verpflichtet, bei der Veröffentlichung des Werkes den Copyright-Vermerk im Sinne des Welturheberrechtsabkommens anzubringen. Er hat das Recht, das amerikanische Copyright zu erwerben.

§ 12

Änderungen der Eigentums- und Programmstrukturen des Verlages

(1) Der Verlag ist gehalten, dem Autor rechtzeitig anzuzeigen, wenn sich in seinen Eigentums- oder Beteiligungsverhältnissen eine wesentliche Veränderung ergibt. Eine Veränderung ist wesentlich, wenn


a) der Verlag oder Verlagsteile veräußert werden;


b) sich in den Beteiligungsverhältnissen einer den Verlag betreibenden Gesellschaft gegenüber den Verhältnissen zum Zeitpunkt dieses Vertragsabschlusses Veränderungen um mindestens 25 % der Kapital- oder Stimmrechtsanteile ergeben haben.

Wird eine Beteiligung an der den Verlag betreibenden Gesellschaft von einer anderen Gesellschaft gehalten, gelten Veränderungen in deren Kapital- oder Stimmrechtsverhältnissen als solche des Verlages, wobei der Prozentsatz der Veränderungen entsprechend der Beteiligung dieser Gesellschaft an der Verlagsgesellschaft umzurechnen ist.

(2) Der Autor ist berechtigt, durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Verlag von etwa bestehenden Optionen oder von Verlagsverträgen über Werke, deren Herstellung der Verlag noch nicht begonnen hat, zurückzutreten, wenn sich durch eine Veränderung gemäß Absatz 1 oder durch Änderung der über das Verlagsprogramm entscheidenden Verlagsleitung eine so grundsätzliche Veränderung des Verlagsprogramms in seiner Struktur und Tendenz ergibt, dass nach der Art ihres Werkes und unter Berücksichtigung des bei Abschluß dieses Vertrages bestehenden Verlagsprogramms ein Festhalten am Vertrag nicht zugemutet werden kann.

§ 13

Schlußbestimmungen

(1) Soweit dieser Vertrag keine Regelungen enthält, gelten die allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen des Rechts der Bundesrepublik Deutschland. Die Nichtigkeit oder Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieses Vertrages berührt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Die Parteien sind alsdann verpflichtet, die mangelhafte Bestimmung durch eine solche zu ersetzen, deren wirtschaftlicher und juristischer Sinn dem der mangelhaften Bestimmung möglichst nahe kommt.

Der Verlag ist Mitglied der Verwertungsgesellschaft WORT (VG Wort).

Der Autor meldet sein Werk bei VG Wort unter 

http://www.vgwort.de/athena.php  

ORT, den

Hildesheim, den  


Der Autor

Verlag Dr. Franzbecker 



www.franzbecker.de


